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fallen sollte, Sie jederzeit Ihnen an die Hand zu stehen; oder aber, wo

sonst sich Mängel erzeigen würden, das Nöthige zu befehlen bewältiget

haben: Wie dann allerseits Unsere verordnete Vögte, Wcibel und Foster

bey ihren Eides-Pflichten zum ernstlichstcn crmahnet seyn sollen, auf die

Uebcrtrettere, und besonders auch auf die Holzfrefel, eine fleißige Aufsicht

zu halten, und diesclbigcn den Herren Ober- und Landvögten jeden Orts,
oder wem der Holzfrefeln halber das Strafrecht zukommt, pflichtmäßig

zu laiden, welche dann solch Ungehorsame zu unverschonter uud ernstlicher

Abstrafung ziehen werden: Wir versehen Uns aber, daß samtliche Unsere

Angehörige, in Absicht auf ihre eigene und ihrer Nachkommenden Wol-

sahrt, diese bestgemeinte und zu allgemeinem Nuzen abzwekende Verordnung

willig befolgen, und sich also jedermann selbst vor Strafe und Ungnad

zu seyn wolwüssen werde.

Geben Samstags, den 15dcn des Maymonats, im Jahre nach Christi
Gnadenreicher Geburt gezählt, Eintausent, Siebenhundert, Sicbenzig
und Drey.

Der große Fortschritt, der sich bei der Vcrgleichung dieser beiden

Mandate nicht verkennen läßt, war kein allmäliger, sich auf die zwischen

dem Erlaß beider liegenden 58 Jahre gleichmäßig »ertheilender, sondern

fällt ganz auf das dem Erlaß des letzteren vorangegangene Dezenium,
in dem die ökonomische Gesellschaft von Zürich sich angelegentlich mit der

Hebung und Förderung der Forstwirthschaft beschäftigte.

H>ersonàachrichten.

Aargau. Herr Ad. v. Orelli, bisher Forstadjunkt des

Kantons Aargau wurde zum Forstadjunkten der Stadt Zofingen
gewählt.

Wücheranzeigen.

Krieger, Otto von. Die hohe und niedere Jagd in
ihrer vollen Blüthe zu Zeiten des regierenden Fürsten Günther
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